
ten zu können, darf zumindest nicht generell angenommen werden, sondern bedarf
der Überprüfung im Einzelfall. Die entscheidende Rolle kommt dabei der Form des
Gütergeschäftes zu. Während man bei Schenkungen von der Vogtffeiheit für den
betreffenden Besitz ausgehen muß, sind Zinsgeschäfte anders zu bewerten. Durch
einen glücklichen Zufall überdauerte eine weitere Urkunde des oben bereits er¬

wähnten Arnold von Montclair 19 . Er verpfändete (oppignoravi) u.a. sein Allod in
Altroffmit dessen gesamter familia und den üblichen Pertinenzen der Abtei Weiler-
Bettnach. Über die Bewohner des Dorfes entschied er, daß ein Teil von ihnen dem
Kloster dienstbar sein sollte, ein anderer aber weiterhin ihm im Bedarfsfall zur Ver¬
fügung stünde20 , was die Einschränkung des klösterlichen Zugriffs offensichtlich
macht. Arnold erklärte, in Zukunft keine Ansprüche mehr auf das Allod geltend zu
machen und auf Rückkauf bzw. Weiterverpfändung zu verzichten. Lediglich sein
Sohn, falls er ihn selbst überlebe, dürfe es zurückkaufen, nicht aber verpfänden.
Nach dessen Tod gehe es in jedem Fall ans Kloster. Überlebt Arnold seinen Sohn,
erhält es Weiler-Bettnach sofort als Eigentum.

Die mangelnde Gewährleistung der defensio specialis durch den Bischof von Metz
vor dem Hintergrund eines Wandels in der klösterlichen Wirtschaftspolitik, ge¬

kennzeichnet durch den Übergang von der Eigenwirtschaft zum Zeitpachtsystem
und die Akzeptanz neuer Erwerbsquellen, verlangten nach einer anderen Form der
Absicherung. Im 12. Jh. entstand ausgehend von Frankreich das Rechtsinstitut der
"garde"21

, die im Grenzraum erstmals 1183 in einer Urkunde des Grafen Heinrich
von Bar für die Zisterze La Chalade greifbar wird22 . Große Schwierigkeiten berei¬
ten die Erfassung der damit verbundenen Rechte des "gardien" und die Abgrenzung
der "garde" zur "vouerie" (= Vogtei). Nach Donecker lagen die Unterschiede darin,
daß bei der "garde" nur auf die ausdrückliche Aufforderung des Schutzsuchenden
hin der Protektor aktiv wurde, dieser sich keinerlei Gerichtskompetenzen aneignete
und die Klosterimmunität nicht tangierte23 . Donecker stellte fest: "Der Schutzherr
konnte die garde nur wirksam ausüben, wenn er Rechtsprechungsgewalt hatte. Die
Jurisdiktion wird somit oft das Anliegen des Schutzes."24 Demnach hätte der Be¬

schützer nur dann wirkungsvoll eingreifen können, wenn die Delinquenten seinem
Gerichtsbezirk unterstanden. Nach einer Urkunde, ausgestellt vom Schöffenmeister,
dem Kollegium der Treize und der comune von Metz, kamen die Güter von Weiler-
Bettnach, die zum pays von Metz gehörten25 , 1228 unter die "garde" der Stadt26 .

19 ADM H 1714, fol. 34v-36r [1179 III 14 n.st., Mettlach],
20 De mancipiis cum uxoribus et liberis in villa Aldorph manentibus et vassis sine uxoribus ecclesie

servicio ubiubi occupatis nichil ad nos. Mancipia non nondum matrimonio locata nec ecclesie ser¬
vicio detenta volo ut nostrae utilitati inserviant (fol. 35v).

21 Zur "garde" v.a. DIDIER; ferner DONECKER, S. 196-235; J. SCHNEIDER: Metz, S. 434-437.
22 GROSDIDIER DE MATONS, S. 55 Nr. 129.
23 DONECKER, S. 225 u. S. 233.
24 Ebd., S. 222.
25 Es handelt sich hierbei um den Gerichtsbezirk. Der Begriff ist nicht zu verwechseln mit dem des

"Pays Messin" oder "Pays de Metz", der erstmals für 1323 bezeugt ist (J. SCHNEIDER: Metz, S.
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